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Betreff:
Gem. Vorschlag der CDU-Fraktion, SPD-Fraktion und Fraktion BfHo
hier: Doppelhaushalt 2024/25: Kunstrasen Ostfeld
Beratungsfolge:
29.02.2024 Bezirksvertretung Hohenlimburg

Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Hohenlimburg empfiehlt dem Rat, die im Doppelhaushalt 2024/2025 
unter „Verwendung der Sportpauschale, Investive Verwendung“ aufgeführte Position „Neubau 
Kunstrasenplatz Am Kirchenberg 0895/2022“ in „Neubau Kunstrasenplatz Ostfeld 0895/2022“ 
zu korrigieren, da es sich – wie der Vorlage 0895/2022 zu entnehmen ist – um einen Fehler 
handelt. Dem im Sport- und Freizeitausschuss am 14. Februar 2024 unter TOP 4.1. des 
Öffentlichen Teils getroffenen Beschluss (Verzicht auf Orts- und Platzangaben) wird nicht 
gefolgt.

 Begründung:
Siehe Anlage

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
X sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X keine Auswirkungen

    



                    

 
Herrn Bezirksbürgermeister 

Jochen Eisermann 

Rathaus Hohenlimburg 

Hohenlimburg, 19.02.2024 

Sehr geehrter Herr Eisermann, 

die Fraktionen von Bürger für Hohenlimburg, SPD Hohenlimburg und CDU Hohenlimburg 

bitten Sie, folgenden Antrag gemäß § 6 (1) der Geschäftsordnung auf die Tagesordnung der 

Sitzung der Bezirksvertretung am 29. Februar 2024 zu setzen: 

Doppelhaushalt 2024/25: Kunstrasenplatz Ostfeld  
 

Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Hohenlimburg empfiehlt dem Rat, die im 

Doppelhaushalt 2024/2025 unter „Verwendung der Sportpauschale, Investive Verwendung“ 

aufgeführte Position „Neubau Kunstrasenplatz Am Kirchenberg 0895/2022“ in „Neubau 

Kunstrasenplatz Ostfeld 0895/2022“ zu korrigieren, da es sich – wie der Vorlage 0895/2022 zu 

entnehmen ist – um einen Fehler handelt. Dem im Sport- und Freizeitausschuss am 14. Februar 

2024 unter TOP 4.1. des Öffentlichen Teils getroffenen Beschluss (Verzicht auf Orts- und 

Platzangaben) wird nicht gefolgt.  

  

Begründung: Die in der Vorlage 0895/2022 aufgeführte Argumentation ist nach wie vor 

zutreffen. Darin heißt es: 

Im Bezirk Hohenlimburg gibt es unstrittig den dringenden Bedarf für die Errichtung eines 

Kunstrasenplatzes als Ergänzung zum Erich-Berlet-Stadion in Hohenlimburg. Der dort 

stattfindende Trainings- und Spielbetrieb von aktuell mehr als 30 Mannschaften ist nur bedingt 

aufrecht zu erhalten, da der Naturrasenplatz des Erich-Berlet-Stadions witterungs- und 

belastungsbedingt im Jahresverlauf nicht durchgängig genutzt werden kann. Zudem befindet 

sich der Ostfeldsportplatz in einem desolaten Zustand, und weitere Mannschaften (z.B. TSK 

Hohenlimburg, Mädchen- und Frauenfußball) melden Bedarf.   7   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

            Holger Lotz                                 Michael Glod                                              Fuat Aker 

(Fraktionsvorsitzender BfHo)       (Fraktionsvorsitzender CDU)                 (Fraktionsvorsitzender SPD) 
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